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Sicherung der staats- und
demokratiepolitischen Funktionen der
Medien (Mo. 12.3004)

Aspects généraux de la politique médiatique

Um die staats- und demokratiepolitischen Aufgaben der Medien zu sichern,
beauftragte eine von der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-NR)
eingereichte Motion den Bundesrat damit, eine medienpolitische Gesamtschau
vorzunehmen, ein Förderkonzept zur Stärkung der staats- und demokratiepolitischen
Bedeutung der Medien zu erarbeiten und innert zwei Jahren den Entwurf rechtlicher
Grundlagen für die indirekte und direkte Medienförderung vorzulegen. Dies sei
notwendig, da eine vielfältige Medienlandschaft zentral für eine funktionierende
Demokratie sei. Die Motion wurde vom National- und Ständerat angenommen, wobei
der Ständerat als Zweitrat den dritten Punkt der Motion, wonach der Entwurf innert
zwei Jahren vorzulegen wäre, ablehnte. 1

MOTION
DATE: 07.03.2012
MÄDER PETRA

Die Schweizer Medienlandschaft stecke in einem tiefgreifenden Strukturwandel mit
noch unklarem Ausgang, schlussfolgerte der Bundesrat in seinem in Erfüllung einer SPK-
Motion erarbeiteten Bericht zur Sicherung der staats- und demokratiepolitischen
Funktionen der Medien. Auch deswegen gedenke die Regierung, vorerst den Markt
spielen zu lassen und nicht voreilig unerprobte Förderkonzepte einzuführen. Sollte das
Parlament doch bereits zum gegebenen Zeitpunkt Fördermassnahmen beschliessen,
könnten diese gemäss Bundesrat auf kurze Frist neben der Verstärkung der
journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch die Angleichung der
Mehrwertsteuersätze von Online- und Print-Medien, die finanzielle Unterstützung des
sda-Basisdienstes sowie die Aufrechterhaltung der indirekten Presseförderung
beinhalten. Auf längere Sicht erachtete die Regierung die Weiterführung der Debatte
über den Service public im Medienbereich als angezeigt, die auch Überlegungen zur
Förderung elektronischer Medien miteinbeziehen solle. Diese Vorschläge decken sich
mehrheitlich mit den im September 2014 veröffentlichten Empfehlungen der
Eidgenössischen Medienkommission (EMEK). Dezidierter als der Bundesrat stellte sich
die EMEK jedoch gegen die indirekte Presseförderung durch Zustellermässigung. Ferner
schlägt das Gremium - analog zu Pro Helvetia für den Kultur- sowie den
Schweizerischen Nationalfonds für den Forschungsbereich - die Gründung einer
Medien-Stiftung vor. In seiner Medienmitteilung zum eigenen Bericht äusserte der
Bundesrat verfassungsrechtliche, inhaltliche und administrative Vorbehalte gegenüber
dieser Forderung. 2

MOTION
DATE: 05.12.2014
MARLÈNE GERBER

Unterstützung für Online-Zeitungen (Po.
12.3579)

Nouveaux médias

Im Rahmen des Postulats Recordon (gps, VD) wurde der Bundesrat dazu aufgefordert,
zu prüfen, inwiefern Online-Zeitungen in der Schweiz unterstützt werden könnten,
ohne dass dabei ihre Unabhängigkeit tangiert würde. Im Unterschied zu herkömmlichen
Online-Medien bieten diese Online-Zeitungen Informationen ausschliesslich in Form
schriftlicher Mitteilungen im Internet an und nicht zugleich auch auf Papier oder in
Form von Ton- oder Bild-Sequenzen im Radio oder Fernsehen. Gemäss dem
Postulanten wäre eine Teilfinanzierung durch die öffentliche Hand sinnvoll, da diese
Projekte neue Diskussionsplattformen bieten. Der Bundesrat verwies in seiner Antwort
auf die in der Sommersession überwiesene Motion der SPK-NR „Sicherung der staats-
und demokratiepolitischen Funktionen der Medien“. Bei der Erarbeitung eines
Förderkonzeptes seien auch die bestehenden Online-Medien zu berücksichtigen. Der
Ständerat folgte der positiven Haltung des Bundesrates und nahm das Postulat in der
Herbstsession an. 3

POSTULAT
DATE: 10.09.2012
MÄDER PETRA
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In seinem im Dezember erschienenen Bericht zur Sicherung der staats- und
demokratiepolitischen Funktionen der Medien hielt der Bundesrat fest, dass er eine
Förderung der Online-Medien zum aktuellen Zeitpunkt nicht als angebracht erachte.
Zuerst soll die aufgrund eines Kommissionspostulats angestossene Diskussion um die
Ausgestaltung der Leistungen des Service public im Medienbereich geführt werden, so
die vorläufige Antwort des Bundesrates auf ein 2012 überwiesenes Postulat Recordon
(gp, VD), das die Regierung dazu aufgefordert hatte, mögliche
Unterstützungsmassnahmen für Online-Zeitungen aufzuzeigen. 4

POSTULAT
DATE: 05.12.2014
MARLÈNE GERBER

Förderung journalistischer Online-Medien
(Pa.Iv. 15.497)

Nouveaux médias

Eine parlamentarische Initiative Graf-Litscher (sp, TG) verlangt, dass die staatliche
Förderung journalistischer Medien neu auch zur Unterstützung von Online-Medien
eingesetzt werden kann. Gemäss Initiantin ist auch die momentane Online-
Medienlandschaft von den grossen Verlagshäusern dominiert. Unabhängige Online-
Medien könnten sich auf eigene Faust kaum im Markt behaupten, da sie professionelle
journalistische Leistungen nur unzureichend vergüten könnten. Eine Grossmehrheit der
KVF-NR versagte dem Anliegen hingegen seine Unterstützung: Sie erachtete im
Gegensatz zur Kommissionsminderheit das bestehende Online-Angebot bereits als
vielfältig und qualitativ hochstehend; staatliche Eingriffe würden nur zu
Wettbewerbsverzerrungen führen. Mit 16 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen gab die
nationalrätliche Kommission dem Anliegen Ende August 2016 keine Folge. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.08.2016
MARLÈNE GERBER

Der Nationalrat teilte die Ansicht der Mehrheit seiner KVF-NR und wollte keine
staatliche Förderung für Online-Medien. In der Sommersession 2017 erledigte er mit
134 zu 51 Stimmen (4 Enthaltungen) eine parlamentarische Initiative Graf-Litscher (sp,
TG), die eine solche einzuführen beabsichtigte. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.06.2017
MARLÈNE GERBER

Geplantes Bundesgesetz über elektronische
Medien scheitert

Aspects généraux de la politique médiatique

Im Juni 2018 präsentierte der Bundesrat den Vorentwurf für das neue Bundesgesetz
über elektronische Medien. Die Entwicklungen bei den verschiedenen Medienarten
und der Mediennutzung, die technische und wirtschaftliche Entwicklung sowie
verschiedene parlamentarische Vorstösse (Mo. 16.4027, Mo. 17.3627, Po. 16.3630, Po.
15.3618) machten ein neues Mediengesetz nötig, erklärte der Bundesrat im Vorentwurf.
Als oberstes Ziel des Gesetzes definierte er die Erhaltung von qualitätsjournalistischen
Medieninhalten, die pluralistisch und unabhängig sind und über eine genügend grosse
Reichweite verfügen. Insbesondere soll das Gesetz Medienangebote mit
Leistungsauftrag regeln; bei gewissen Medienunternehmen fielen folglich nur einzelne
Bereiche unter dieses Gesetz. Für Fernsehprogramme ohne Leistungsauftrag würden
nur noch Mindestanforderungen gelten, sämtliche anderen Medienangebote wie Radios
und Online-Medien ohne Leistungsauftrag würden hingegen diesem Gesetz nicht
unterliegen. 
Das neue Gesetz definierte unter anderem das Arbeitsumfeld der SRG: Diese soll
verpflichtet werden, die Themenbereiche Information, Kultur und Bildung überwiegend
mit audio- und audiovisuellen Formaten sowie mit auf die verschiedenen
Sprachregionen und auf die gesamte Bevölkerung ausgerichteten Beiträgen umfassend
abzudecken. Sie soll mit Kulturschaffenden zusammenarbeiten sowie Kooperationen
mit anderen Medienunternehmen eingehen. Sie wird weiterhin vor allem durch die
Abgabe für elektronische Medien, wie die Radio- und Fernsehabgabe neu genannt
werden soll, finanziert – allenfalls zukünftig mit weniger Mitteln als bisher. Zudem soll
ihr ein beschränkter Zugang zu kommerziellen Finanzierungsquellen offen bleiben. 
Neben der SRG können auch andere Medienanbieterinnen – ebenfalls vor allem im
audio- und audiovisuellen Bereich, aber nicht mehr nur Radio- und

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Fernsehveranstalter wie im RTVG – die Leistungsvereinbarung unterschreiben und in
der Folge für die Erbringung von Service-public-Leistungen einen Anteil der Abgabe für
elektronische Medien beziehen. Das System dieser Vergütung soll vereinfacht werden,
indem sie nur noch durch die Abgabe für elektronische Medien finanziert und nicht
mehr pro Unternehmung für verschiedene Titel einzeln ausgesprochen werden soll. Im
Gegenzug sind die entsprechenden Programme inhaltlichen Mindestanforderungen
unterstellt, wie der Impressumspflicht, der Achtung der Grundrechte und der Pflicht
zur sachgerechten Darstellung. Die neuen Werbe- und Sponsoringbestimmungen sollen
hingegen für Medienangebote mit und ohne Leistungsauftrag gelten, wobei Letztere
jedoch vom Verbot politischer und religiöser Werbung ausgenommen würden. 
Darüber hinaus sollen Massnahmen, die die Qualität und die Auffindbarkeit der Medien
fördern, im Sinne einer indirekten Medienförderung unterstützt werden. Namentlich
werden im Gesetz Institutionen für die Aus- und Weiterbildung von
Medienschaffenden, Selbstregulierungsorganisationen der elektronischen Medien
sowie Nachrichtenagenturen genannt. Zudem soll eine neu zu schaffende unabhängige
Regulierungs- und Aufsichtsbehörde, die KOMEM, für die Erteilung und Überprüfung
der Konzession an die SRG, für die Überprüfung der Erfüllung des Leistungsauftrags
durch die SRG und andere Medien sowie für die Finanzaufsicht zuständig sein. Damit
soll die enge Anbindung der Medienregulierung an staatliche Behörden korrigiert
werden. Die politische Gestaltung der elektronischen Medienlandschaft, wie die
Werbebeschränkung der SRG oder die Höhe der direkten und indirekten
Medienförderung, soll hingegen weiterhin den politischen Organen überlassen bleiben.

Mitte Juni bis Mitte Oktober 2018 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung zum
Vorentwurf des neuen Gesetzes durch. 7

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.10.2018
ANJA HEIDELBERGER

Mit dem Jahreswechsel 2018/2019 änderte sich die Ausgangslage für das neue
Mediengesetz grundlegend: Nach dem Rücktritt von Medienministerin Doris Leuthard,
unter deren Aufsicht der Vorentwurf entstanden war, übernahm Simonetta Sommaruga
Anfang 2019 das entsprechende Dossier. Im Mai 2019 lud die neue Medienministerin zu
einem Austausch über die Zukunft der Medien ein, bei dem über den Service public in
Radio und Fernsehen sowie über mögliche Massnahmen zur Unterstützung der
elektronischen Medien und der Presse diskutiert wurde. Die Argumente der
Teilnehmenden würden in die laufenden Arbeiten aufgenommen, erklärte das BAKOM.
In den Medien wurden nach den negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung
jedoch Stimmen laut, die davon ausgingen, dass Sommaruga das neue Gesetz verwerfen
werde. Dieses würde von allen Seiten kritisiert und habe daher im Parlament keine

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Chance, zumal sogar CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) die Notwendigkeit des
neuen Gesetzes in einer Rede im Januar 2019 in Frage gestellt habe. Stattdessen wurde
vermutet, dass Sommaruga die Probleme einzeln angehen werde. Als dringlichste
Massnahme identifizierten die Medien die Erhöhung der indirekten Presseförderung
von CHF 30 Mio. auf CHF 120 Mio., wie sie der Präsident des VSM, Pietro Supino, aber
auch zwei parlamentarische Vorstösse Savary (sp, VD; Pa.Iv. 18.480) und Engler (cvp, GR;
Pa.Iv. 18.479) gefordert hatten. Als zentral erachteten die Medien aber auch eine
Änderung des Medienartikels in der Verfassung, die ein vollständiges Mediengesetz, das
neben Radio und Fernsehen sowie allenfalls dem Onlinebereich auch die Presse
beinhaltet, ermöglichen sollte. Diesbezüglich hatten Matthias Aebischer (sp, BE; Pa.Iv.
18.470), Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 18.471), Olivier Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 18.472) und
Filippo Lombardi (cvp, TI; Pa.Iv. 18.473) gleichlautende parlamentarische Initiativen
eingereicht. 
Ende August 2019 bestätigte der Bundesrat in einer Medienmitteilung die bisherigen
Gerüchte und erklärte, dass er auf das neue Mediengesetz verzichten und stattdessen
das RTVG punktuell mit einem Massnahmenpaket anpassen wolle. Demnach sollten neu
auch Onlineportale einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe (insgesamt CHF 50 Mio.
pro Jahr) erhalten, sofern sie kostenpflichtig seien. Dies betreffe – im Unterschied zum
vorherigen Gesetzesvorschlag – nicht nur audio- und audiovisuelle, sondern auch
textlastige Beiträge. Zudem solle die indirekte Presseförderung, konkret also die
finanzielle Unterstützung der Postzustellung, auf zusätzliche Titel ausgeweitet und
erhöht werden – jedoch nur auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie von den
Verlagen gefordert worden war. Der VSM kritisierte die Unterstützung in der Folge auch
als zu niedrig. Aus dem Bundesgesetz über elektronische Medien übernommen werden
solle die Förderung von Presseagenturen, Weiterbildungen und IT-Projekten. 
Auch dieses Projekt erntete jedoch Kritik: Christian Wasserfallen (fdp, BE) etwa
befürchtete gegenüber den Medien, dass nun auch die Onlinemedien an den
«Staatstropf» gehängt werden sollten, Gregor Rutz (svp, ZH) kritisierte, dass durch die
Unterstützung der Onlinemedien die Konkurrenz für die Printmedien sogar noch
künstlich verstärkt werde. Die NZZ fragte sich überdies auch bei diesen Massnahmen,
ob der Bund wirklich über die Kompetenz zur Regulierung und Förderung der
Onlinemedien verfüge. Diesbezüglich bestehe ein Dissens in der juristischen Lehre. Die
Präsidentin der KVF-NR, Edith Graf-Litscher (sp, TG), begrüsste hingegen die
kurzfristigen Massnahmen. 9

Schaffung einer Medienförderabgabe auf
digitalen Plattformen

Nouveaux médias

Die Schaffung einer Medienförderabgabe auf digitalen Plattformen war ein Anliegen,
das Michael Töngi (gp, LU) in einer parlamentarischen Initiative formulierte. Der
Luzerner sorgte sich um die Zukunft der Medien in der Schweiz und beobachtete eine
Tendenz zum Abbau der Angebote, was gerade in der lokalpolitischen Berichterstattung
bedenklich sei. Deswegen müssten vielfältige Medien gestärkt und mit zusätzlichen
Finanzquellen unterstützt werden. Dafür schlug der Initiant eine Digitalabgabe vor.
Diese soll auf in der Schweiz erzielte Gewinne von Internetplattformen erhoben
werden, die in der Schweiz produzierte Medieninhalte zugänglich machen. Dabei sollen
Betreiber von sozialen Netzwerken und weiteren Informations- und
Unterhaltungsdiensten abgabepflichtig werden. Die erzielten Erträge sollen zur
Förderung des Service public in der Sparte der elektronischen Medien eingesetzt
werden. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.03.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Schaffung einer Medienförderabgabe auf digitalen Plattformen, wie sie mit einer
parlamentarischen Initiative Töngi (gp, LU) gefordert wurde, fand wenig Rückhalt in der
KVF-NR. Mit 16 zu 7 Stimmen wurde ihr keine Folge gegeben. Drei Punkte waren für den
negativen Entscheid ausschlaggebend. Einerseits wurden bereits Schritte in die Wege
geleitet, um die Problematik anzugehen. Erstens wurde die parlamentarische Initiative
Engler (cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) angenommen, mit der die indirekte Presseförderung
gestärkt werden soll, und zweitens gab der Bundesrat bekannt, dass 2020 ein
Massnahmenpaket zur Medienförderung vorgestellt werde. Andererseits berief sich die
Kommission, drittens, auf einen früheren Entscheid: Im Rahmen der Beratungen zum
Urheberrechtsgesetz war beschlossen worden, die Entwicklungen in der EU

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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abzuwarten.
Eine Kommissionsminderheit Aebischer (sp, BE) war der Meinung, dass eine Stärkung
der Medien mittels neuer Finanzquellen nötig sei. Die vorgeschlagene Abgabepflicht für
Betreiber von digitalen Plattformen wurde daher begrüsst. 11

Die mittels parlamentarischer Initiative Töngi (gp, LU) geforderte Schaffung einer
Medienförderabgabe auf digitale Plattformen stand auf der Traktandenliste des
Nationalrates in seiner Wintersession 2019. Nachdem die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen dem Vorstoss eine Abfuhr erteilt hatte, brachte der Initiant sein
Anliegen im Plenum vor. Dort zeigte er seine Bedenken erneut auf und wies auf die den
hiesigen Konzernen entgangenen Werbeeinnahmen im vergangenen Jahrzehnt und auf
den gleichzeitig stattfindenden Umbruch in der Werbebranche hin, der die Werbung
weg von den traditionellen Märkten – im Medienbereich die Presse –, hin zu
Onlinewerbung führe. Zudem kritisierte er, dass die Gewinne dadurch
grossmehrheitlich zu ausländischen Konzernen flössen. Dem müsse mit einer Abgabe
entgegengetreten werden, die den schweizerischen Medien zugute kommen würde.
Töngi plädierte auch dafür, dass die Schweiz einen bedeutungsvollen Schritt mache,
denn international werde diese Problematik «heiss» diskutiert. Nur so könne man aus
der Verteidigungshaltung ausbrechen, die die Schweiz, nach Empfinden des Initianten,
noch einnehme. Trotz eines unterstützenden Votums des Minderheitssprechers
Aebischer (sp, BE) unterlag die Initiative auch im Ratsplenum. Mit 125 zu 69 Stimmen
(keine Enthaltungen) blieb das Anliegen letztlich chancenlos. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.12.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Für ein Fördermodell zugunsten der
elektronischen Medien

Nouveaux médias

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Michael Töngi (gp, LU) die Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für ein Fördermodell zugunsten der elektronischen
Medien. Damit bekräftigt Töngi seine Absicht, neue Formen der medialen
Berichterstattung zu Stärken, wie er das mit seiner ersten parlamentarischen Initiative
(Pa.Iv. 19.417) schon angestossen hatte. Seine Sorge über den Niedergang publizistischer
Grundversorgung in der Berichterstattung über demokratierelevante Inhalte, so
beispielsweise die lokale und regionale Politik, gaben den Anlass zu diesem Schritt.
Gerade auf lokaler und regionaler Ebene sah der Initiant die Medienqualität gefährdet.
Deshalb wollte er neben den bereits förderfähigen SRG-Publikationen und den
konzessionierten Radio- und Fernsehstationen auch eine direkte finanzielle Zuwendung
für Online-Medien ermöglichen. Dieses Modell sollte die indirekte Presseförderung
ergänzen. Für die Umsetzung des Anliegens schlug er die Errichtung von Stiftungen vor,
um die Unabhängigkeit der Medien von den Behörden aufrechterhalten zu können. Mit
der Anbindung an eine Leistungsvereinbarung sollte zudem die Stärkung der lokalen und
regionalen Vielfalt sichergestellt werden. 

Die KVF-NR befasste sich Anfang September 2019 mit dem Anliegen. In der Kommission
stiess die Initiative auf wenig Wohlwollen. Zwar waren sich die Kommissionsmitglieder
einig, dass es einer Unterstützung elektronischer Medien in der digitalen
Transformation bedürfe, wobei auch die indirekte Presseförderung erweitert werden
solle. Aber statt Töngis Stossrichtung zu unterstützen, gab die Kommission der
parlamentarischen Initiative Engler (cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) Folge. Diese war nach dem
Votum der nationalrätlichen Kommission von beiden Kommissionen befürwortet
worden und konnte dadurch in den Gesetzgebungsprozess übergehen. 
Die Initiative Töngi wurde zwar von einer Kommissionsminderheit Aebischer (sp, BE)
unterstützt, unterlag jedoch in der Kommission mit 16 zu 7 Stimmen, womit ihr keine
Folge gegeben wurde. Ausschlaggebend war auch, dass die in der Kommissionssitzung
anwesende Departementschefin einen neuen Entwurf für ein Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien angekündigt hatte.

In der Wintersession 2019 musste sich das Ratsplenum zur Initiative äussern. Dort
wurde jedoch gar nicht erst debattiert: Der Initiant zog seinen Vorstoss zurück. Er
bekräftigte seine Meinung, dass im Bereich der Online-Medien Handlungsbedarf
bestehe, zeigte sich aber einverstanden damit, die Vorschläge des Bundesrates
abzuwarten. 13
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Massnahmenpaket zur Förderung der Medien
(BRG 20.038)

Médias

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Train de mesures en faveur des médias (MCF 20.038)

Pour faire face aux baisses de recettes publicitaires et à la diminution des
abonnements à la presse, le Conseil fédéral a présenté en avril 2020 un paquet de
mesures d'aide aux médias. Ce projet se découpait en trois parties. La première
consistait à augmenter les aides indirectes à la presse par le biais d'une modification de
la loi sur la poste (LPO). Le second volet visait à soutenir la formation, les agences de
presse et le développement des nouveaux outils technologiques dans le domaine
médiatique, alors que le troisième avait pour objectif la création d'une aide pour les
médias en ligne. 
Poussés par la pandémie de Covid-19, durant laquelle les médias ont démontré leur rôle
essentiel d'information envers la population, les chambres fédérales se sont montrées
généreuses en augmentant les montants prévus initialement par le Conseil fédéral. Un
comité issu principalement de Suisse alémanique a recueilli les signatures nécessaires à
la tenue d'un référendum facultatif, épaulé notamment par les «Amis de la
Constitution». La campagne en vue de la votation a été acharnée: les discussions se
sont concentrées autour de la nécessité d'une intervention de l'État pour aider les
médias. Dans le camp des opposant.e.s, on craignait que ceux-ci ne se montrent
complaisants envers les autorités. De plus, les aides accordées aux grands groupes de
presse tels que Ringier, Tamedia ou le groupe NZZ ont été sous le feu des critiques. Les
référendaires jugeaient en effet qu'il n'y avait aucune raison de subventionner ces
éditeurs réalisant d'importants bénéfices, alors que les partisan.e.s soulignaient que le
système d'aide était conçu de manière dégressive, ce qui devait permettre aux petits
éditeurs d'en être les principaux bénéficiaires. Les arguments des opposant.e.s ont
suffi à convaincre une majorité de la population suisse, qui a rejeté l'objet le 13 février
2022 à 54.56 pour cent. Le refus a été particulièrement marqué en Suisse alémanique,
où seuls Bâle-Ville et Uri ont accepté le paquet, alors que les cantons romands se sont
montrés plus favorables à l'objet. 

Chronologie
Message du Conseil fédéral
Premier passage devant le Conseil des États
Réaction des milieux concernés
Premier passage devant le Conseil national, discussion préalable
Premier passage devant le Conseil national, traitement en détail
Deuxième passage devant le Conseil des États, traitement des différences
Deuxième passage devant le Conseil national, traitement des différences
Troisième passage devant le Conseil des États, traitement des différences
Troisième passage devant le Conseil national, traitement des différences
Conférence de conciliation
Votation populaire
Analyse VOX

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.04.2020
MATHIAS BUCHWALDER

Das bereits im Vorjahr nach dem Scheitern des geplanten Mediengesetzes angekündigte
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien konkretisierte sich mit der Botschaft des
Bundesrates Ende April 2020 mitten in der Corona-Pandemie. Die bundesrätliche
Vorlage besteht aus drei Pfeilern, die allesamt rasch umsetzbare Massnahmen zur
Förderung der Medien enthalten, deren wirtschaftliche Situation sich zunehmend
verschlechterte. Erstens soll mittels Änderung des Postgesetzes ein Ausbau der
indirekten Presseförderung erfolgen. Damit soll der Bund die Ermässigung für die
Zustellung der Tages- und Wochenzeitungen von jährlich CHF 30 Mio. auf CHF 50 Mio.
aufstocken. In Zukunft sollen auch grössere und überregionale Titel in den Genuss
dieser Presseförderung kommen, was der Bundesrat mit dem Vorschlag zur Aufhebung
der Auflagenobergrenze – gemäss aktueller Regelung sind nur Tages- und
Wochenzeitungen mit einer Auflage von maximal 40'000 Exemplaren förderberechtigt –
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zum Ausdruck brachte. Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen plante der Bundesrat zweitens den Ausbau allgemeiner Massnahmen zur
Förderung der elektronischen Medien. Konkret soll der Bund mit der Gesetzesänderung
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Nachrichtenagenturen und
Selbstregulierungsorganisationen (z.B. den Presserat) sowie IT-Projekte verstärkt
finanziell unterstützen können. Finanziert werden sollen diese Massnahmen aus den
Einnahmen der Radio- und Fernsehabgabe, wobei maximal 2 Prozent des gesamten
Abgabeertrags dafür aufgewendet werden dürften. Nicht zuletzt plante der Bundesrat
die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes über die Förderung von Online-Medien.
Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollen Online-Medien jährlich CHF 30 Mio. aus der
Bundeskasse erhalten, wobei diese Förderung auf 10 Jahre befristet wäre. Davon
profitieren dürften Nachrichtenanbietende, die sich an den Branchenrichtlinien zur
journalistischen Praxis orientieren und etwa auch das Redaktionelle klar von der
Werbung trennen. Die Höhe der vorgeschlagenen Unterstützung bemisst sich –  in einer
degressiven Ausgestaltung – am Nettoumsatz von Online-Medien, der aus
Publikumseinnahmen generiert wird, sei dies etwa durch Online-Abonnemente,
Einzelabrufgebühren, freiwillige Beiträge oder durch Spendenfinanzierung, wobei sich –
zur Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit – der maximale Unterstützungsbetrag
pro Person und Jahr auf CHF 1'000 belaufen darf. 
Mit seiner Botschaft beantragte der Bundesrat ebenfalls die Abschreibung dreier
parlamentarischer Vorstösse: eines Postulats der KVF-NR mit der Forderung nach
Prüfung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde für Radio- und Fernsehen sowie zweier
Motionen ebendieser Kommission, die zum einen die Aufhebung der 2-plus-2-Regel
und zum anderen die Umsetzung des «Shared-Content-Modells» verlangten. 

Dass die bundesrätliche Vorlage nicht ohne Anpassungen auf Zuspruch stossen würde,
zeigte sich bereits kurz darauf in verschiedener Hinsicht. So kritisierte der Verband
Schweizer Medien, dass der Bundesrat die Frühzustellung von Pressetiteln und somit
die Sonntagszeitung in seinen verstärkten Massnahmen zur indirekten Presseförderung
nicht vorsah, da er nur die Zustellung durch die Post berücksichtigte. In der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus liessen Mitglieder der
WAK-NR ferner verlauten, dass die Doppelbelastung von Unternehmen in
Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe ebenfalls im
Rahmen des Massnahmenpakets aus der Welt geschafft werden könnte. Zu gegebenem
Zeitpunkt beschäftigte sich die KVF-SR mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Entwurfs. Nicht zuletzt sprach sich das Parlament in der ausserordentlichen Session vor
dem Hintergrund der Corona-Krise entgegen der Ansicht des Bundesrates und auf
Anraten der vorberatenden Kommissionen für Überbrückungshilfen für die Presse und
für die elektronischen Medien aus, die den Umfang der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Unterstützungsmassnahmen stark übertrafen. Dies machte deutlich, dass die Legislative
in diesem Bereich grösseren Handlungsbedarf ortete als der Gesamtbundesrat.
Medienberichten zufolge war ein von der UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
geplantes Rettungspaket für die Medien im Umfang von beinahe CHF 80 Mio. Anfang
April im Bundesrat gescheitert. 14

Der Ständerat, der sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien befasste, hatte sich zuerst mit einem
Nichteintretensantrag Knecht (svp, AG) auseinanderzusetzen, der das Gesetz in erster
Linie wegen der vorgesehenen Schaffung eines Gesetzes zur Unterstützung der Online-
Medien aufgrund fehlender Verfassungsgrundlage sowie mit Verweis auf die prekäre
finanzielle Lage aufgrund der Corona-Pandemie ablehnte, da solche Massnahmen
finanzpolitisch aktuell nicht tragbar seien. Der Antrag konnte indes nur 5 Mitglieder der
kleinen Kammer auf sich vereinen, während 37 Ständerätinnen und Ständeräte dagegen
stimmten (1 Enthaltung). 

In der folgenden Detailberatung zum ersten Pfeiler, der indirekten Presseförderung,
brachte die Mehrheit der KVF-SR diverse Anträge ein, die allesamt auf einen Ausbau
dieser Förderung abzielten. So beantragte sie, die indirekte Presseförderung auf alle
abonnierten Zeitungen und Zeitschriften auszudehnen, die mindestens im
zweiwöchigen Rhythmus erscheinen, die Zustellermässigung für die Mitgliedschafts-
und Stiftungspresse ebenfalls zu erhöhen (+ CHF 10 Mio.) sowie ebenfalls eine
Ermässigung für die Frühzustellung durch registrierte Frühzustellorganisationen, von
der etwa auch Sonntagszeitungen profitieren würden, einzuführen (+ CHF 40 Mio.). Auf
der anderen Seite wollte die Kommission spezifizieren, dass Publikationen der Fach-
und Spezialpresse explizit von der Förderung auszunehmen seien. Alle Vorschläge der
Kommissionsmehrheit stiessen beim Ständerat auf Zustimmung und
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Minderheitenanträge, die den Ausbau verhindern wollten, scheiterten. Zum Schluss
löste der Ständerat die Ausgabenbremse für die neu hinzugekommene Frühzustellung
mit 38 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen). 
Betreffend die vom Bundesrat im Rahmen der RTVG-Revision vorgeschlagenen
Massnahmen zur Förderung der elektronischen Medien hatte die Kommission nichts
einzuwenden; sie wollte jedoch zusätzlich die Abgabenanteile für die privaten Radio-
und Fernsehveranstalter auf 8 Prozent anheben und zwar dergestalt, dass den TV-
Veranstaltern 5 Prozent und den Radioveranstaltern 3 Prozent des Abgabentopfes zur
Verfügung gestellt würden. Die bisherige, seit der RTVG-Revision vom 26. September
2014 vorgesehene Spannbreite von 4 bis 6 Prozent (davor 4 Prozent) war per Januar
2019 im Nachgang der Annahme einer Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 15.3777) bereits auf
den maximal möglichen Wert von 6 Prozent angehoben worden. Darüber hinaus
entsprach der Kommissionsvorschlag einer parlamentarischen Initiative Wicki (dfp, NW;
Pa.Iv. 19.413) und weiteren Anliegen (Pa.Iv. 19.411; Pa.Iv. 19.412; Mo. 20.3140), gemäss
welchen es die Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der
Radio- und Fernsehabgabe zu beheben gelte. Dazu schlug die Kommission eine
Änderung eines Absatzes im Artikel zur Abgabepflicht der Unternehmen vor, wobei sie
einfache Gesellschaften gemäss Art. 530 OR nicht als Unternehmen definierte. Der
Ständerat stimmte diesen beiden Anträgen zur Änderung des RTVG ebenfalls zu. Auf der
anderen Seite unterlag die Kommissionsmehrheit mit 19 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung
knapp einem Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) betreffend die im Rahmen des RTVG
angedachten Förderleistungen für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen,
Selbstregulierungsorganisationen, Nachrichtenagenturen oder Projekte zur Entwicklung
innovativer digitaler Infrastruktur. Hier hatte die Kommissionsmehrheit die Ansicht
vertreten, dass der Förderbeitrag gemessen an den gesamten Kosten der unterstützten
Tätigkeit maximal 50 Prozent betragen dürfe. Die erfolgreiche Kommissionsminderheit
wollte diesen Anteil gemäss Entwurf des Bundesrates bei 80 Prozent belassen. 
Als umstrittenster Pfeiler entpuppte sich die vorgesehene Schaffung eines neuen
Bundesgesetzes zur Förderung von Online-Medien. Der Ständerat stimmte zwar dem
Grundsatz zu, dass der Bundesrat Online-Medien über einen Zeitraum von 10 Jahren
jährlich mit CHF 30 Mio. unterstützen soll; faktisch scheiterte die Unterstützung danach
aber an der Abstimmung zur Ausgabenbremse. Mit 22 befürwortenden gegen 20
ablehnende Stimmen (0 Enthaltungen) wurde das hierfür notwendige qualifizierte Mehr
verpasst. Ebenfalls mit 19 zu 21 Stimmen nur knapp abgelehnt worden war zuvor ein
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG), der die Unterstützung als Anschubfinanzierung
verstehen und deswegen die Höhe der Zahlungen mit jedem Jahr reduzieren wollte,
wobei der Gesamtbeitrag der Förderung von CHF 300 Mio. unverändert geblieben
wäre. 15

Anfang Juli 2020 äusserten sich zwei nationalrätliche Kommissionen zu dem vom
Ständerat bereits behandelten Massnahmenpaket zur Förderung der Medien. Zum
einen liess die zuständige KVF-NR verlauten, dass eine Kommissionsmehrheit mit 17 zu 7
Stimmen nach Anhörung verschiedener Medienverbände dem Nationalrat beantrage,
auf die Vorlage einzutreten. Während die Kommissionsmehrheit dringenden
Unterstützungsbedarf zur Wahrung eines vielfältigen und gleichwertigen
Medienangebots erkannte und die Fördermassnahmen aus demokratie- und
staatspolitischer Sicht als unverzichtbar einstufte, gab eine auf Nichteintreten
plädierende Minderheit zu bedenken, dass mit diesen Subventionen die Unabhängigkeit
der Medien untergraben werden könnte. Ferner vertrat sie die Ansicht, dass eine
Förderung von Online-Medien überflüssig sei, da der Markt in diesem Bereich gut
funktioniere. 
Die FK-NR, die sich im Rahmen eines Mitberichts zur Vorlage äusserte, befürwortete
die Aufstockung der indirekten Presseförderung durch den Ständerat mit 18 zu 7
Stimmen, beantragte jedoch gegenüber der ständerätlichen Fassung an einzelnen
Stellen Ergänzungen, mit denen sich der Nationalrat in seiner parlamentarischen
Debatte zu befassen haben wird. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.07.2020
MARLÈNE GERBER

Mitte August 2020 äusserte sich auch die SPK-NR zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien. Einer der diversen, an die zuständige KVF-NR gerichteten Anträge
bezweckt die Aufteilung der Vorlage in zwei Teile, wobei ein erster Teil die bereits
bestehenden Massnahmen umfassen und ein zweiter Teil die Förderung der Online-
Medien angehen soll. In Bezug auf letzteren Punkt beauftragte die SPK-NR die KVF-NR,
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern die Förderung der Online-Medien
verfassungskonform sei. Mit den weiteren Anträgen schlug die stellungnehmende
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Kommission in erster Linie in die gleiche Kerbe wie der erstberatende Ständerat. 
Mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen stützte die KVF-NR in der Folge die
Empfehlung der SPK-NR und beantragte ihrem Rat, die Vorlage aufzuteilen. Dabei
wählte sie aber eine andere Variante als die von der stellungnehmenden Kommission
vorgeschlagene: Ein erster Teil sollte die Presseförderung im Postgesetz behandeln –
ergänzt um ein Anliegen einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW: Pa.Iv. 19.413),
welche einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen befreien will. Ein zweiter Teil soll alle
weiteren Änderungen am RTVG enthalten, namentlich Massnahmen zur Unterstützung
von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen und Nachrichtenagenturen sowie IT-
Investitionen. Die Förderung der Online-Medien soll erst in einem dritten Teil und zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden, da vorgängig weitere Abklärungen
getroffen werden müssten. Eine Minderheit stellte sich gegen dieses Vorgehen, da sie
es als verfehlt erachtete, eine Verzögerung von Fördermassnahmen für einen
Medienbereich herbeizuführen, dessen Nutzung stark zunehme. 17

Irrungen und Wirrungen begleiteten die Beratungen zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien in den Kreisen der potentiell begünstigten Verlage. Wenige Tage vor der
Kommissionssitzung Ende August 2020, an der eine knappe Kommissionsmehrheit dem
Nationalrat die Ausklammerung der Online-Medienförderung aus dem
Medienförderungspaket beantragte, hatte der Verleger von CH Media, Peter Wanner, in
einem Kommentar in der «Schweiz am Wochenende» Kritik an der im
Massnahmenpaket enthaltenen Online-Medienförderung verlauten lassen. Zum einen
hatte er sein Unverständnis darüber geäussert, dass unabhängige Lokalzeitungen mehr
Unterstützung zugesprochen bekämen als Lokalzeitungen, die grösseren Verlagen
angehörten, obwohl Letztere auch über eigene Redaktionen verfügten. Zum anderen
hatte er sich unzufrieden darüber gezeigt, dass lediglich digitale Bezahlmedien
gefördert würden, wobei etwa das zu CH Media gehörende Onlineportal Watson leer
ausgehe. Das Online-Magazin «Republik» wusste darauf zu berichten, dass sich zwei
Mitglieder des Präsidiums des Verbands Schweizer Medien (VSM) in einer E-Mail an die
Mitglieder der KVF-NR gewandt hätten, um klarzustellen, dass die Mehrheit des
Präsidiums hinter dem gesamten Medienpaket stehe. Kurz nach der
Kommissionssitzung wandte sich Wanner an die Nationalrätinnen und Nationalräte und
stellte klar, dass er mit seinem Beitrag nicht das Medienpaket habe gefährden wollen.
Unterdessen hatte die SP verlauten lassen, dass sie sich gegen die Vorlage stellen
werde, sollte der Nationalrat die Förderung der Online-Medien aus dem
Massnahmenpaket ausklammern. Zusammen mit der SVP, die dem Paket als solches
ablehnend gegenübersteht, könnten die Sozialdemokraten das Paket kippen.
Der Präsident des Verlegerverbandes, Pietro Supino, machte Ende August an einer
Medienkonferenz der TX Group seinerseits deutlich, dass er sich an die Losung des VSM
zu halten habe, dass für ihn als Verwaltungsratspräsident der TX Group die
Onlinemedienförderung aber nur eine marginale Rolle spiele. Gegenüber der
«Republik» bestätigte er in der Folge, dass er die im Massnahmenpaket präsentierte
Digitalförderung noch nicht als zu Ende gedacht ansehe. An besagter Medienkonferenz
gab die TX Group ferner massgebliche Sparmassnahmen im Pressesektor bekannt, was
den auf den Printmedien lastenden Druck verdeutlichte, der sich durch die Corona-
Pandemie noch verstärkt hatte. VSM-Geschäftsführer Andreas Häuptli sprach in einem
Gastbeitrag in der NZZ wenige Tage vor der parlamentarischen Beratung im September
von einem «Kahlschlag, der nicht mehr aufzuforsten» sei, sollte die Presse nicht in
Kürze von der geplanten Erweiterung der indirekten Presseförderung profitieren
können. Lehnt der Nationalrat die Aufschnürung des Medienförderungspaketes ab,
gelangt dieses zuerst zur Beratung zurück an die Kommission, bevor sich der Rat auch
zu den unbestrittenen Punkten des Förderungsvorhabens äussern kann.
In letzter Minute lancierten zehn Medienorganisationen, darunter das Schweizer
Syndikat für Medienschaffende, impressum und syndicom, einen Appell zur
Unterstützung des integralen Medienpaketes. Auch Häuptli sprach sich in seinem
Gastbeitrag für die staatliche Förderung von Online-Medien aus und bekräftigte: «Die
Verleger stützen die klare Linie des Bundesrates.» 18
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In der Herbstsession 2020 hatte der Nationalrat darüber zu befinden, ob er einer
Mehrheit der KVF-NR folgen wollte, um lediglich die ersten beiden Pfeiler des Pakets
zur Medienförderung zu beraten, oder ob er das Geschäft zurückweisen wollte, um es
zu einem späteren Zeitpunkt integral respektive inklusive den Pfeiler der Online-
Medienförderung zu behandeln, wie dies der Forderung einer Kommissionsminderheit
entsprach.
Vorbehalte gegen die Förderung von Online-Medien äusserten im Ratsplenum vor allem
Vertreterinnen und Vertreter der FDP.Liberalen und der SVP, wobei sich die Volkspartei
gegen das gesamte Medienförderungspaket stellte. DIe SVP-Vertreter begründeten ihre
ablehnende Haltung damit, dass vorgängig Fragen zur Verfassungsmässigkeit der
Online-Medienförderung geklärt werden müssten. Dass mit der geplanten Förderung
von Online-Medien zum ersten Mal publizistische Leistung direkt staatlich mitfinanziert
würde, hob Philipp Kutter (cvp, ZH) im Namen der Kommissionsmehrheit hervor,
weswegen sie es als zentral erachtete, dass alternative Unterstützungsmöglichkeiten
sorgfältig geprüft würden. Nicht zuletzt wies der Kommissionssprecher darauf hin, dass
die Kommission in den vergangenen Tagen mit besorgten Verlagen in Kontakt war und
dass es dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen gelte, um den Verlagen
raschestmöglich die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
Auch die auf Rückweisung plädierende Kommissionsminderheit hatte sich im Vorfeld
der parlamentarischen Beratung die Sorgen der Verlage angehört. Isabelle Pasquier-
Eichenberger (gp, GE) wies auf den Appell zur Unterstützung des integralen
Medienpaketes hin, der die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wenige Tage vor
der Beratung des Geschäfts erreicht hatte. Zur Gewährleistung der journalistischen
Vielfalt und der Qualität journalistischer Leistungen sei eine staatliche Online-
Medienförderung unabdingbar. Es sei wichtig, die heutige Jugend und zukünftige
Leserschaft mit flächendeckenden und preisgünstigen Online-Angeboten dort
abzuholen, wo sie sich aufhalte, betonte ferner Katja Christ (glp, BS) und meinte: «Das
sollte auch ein Parlament erkennen, das mit einem Durchschnittsalter von über fünfzig
Jahren dem täglichen Gang zum Briefkasten durchaus noch etwas abgewinnen kann.»
Mit 109 zu 84 Stimmen entschied der Nationalrat in der Herbstsession 2020 entgegen
der Kommissionsmehrheit und beschloss gemäss Kommissionsminderheit, das Paket
zur Medienförderung nicht aufzuteilen. Neben den geschlossen stimmenden
Fraktionen der Grünen, SP und GLP stimmten auch die grosse Mehrheit der Mitte-
Fraktion sowie vereinzelte Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion für den Antrag der
Kommissionsminderheit.
Bei der Beratung der Massnahmen kommt es aufgrund der Beschlüsse der KVF-NR und
des Nationalrats nun zu Verzögerungen: Das Geschäft geht nun zurück an die
Kommission, die mit dem nationalrätlichen Entscheid aufgefordert worden ist, den Teil
zur Online-Medienförderung ebenfalls zu beraten. Frühestens in der Wintersession
2020 kann der Nationalrat danach die Detailberatung zum integralen
Medienförderungspaket in Angriff nehmen. 19

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.09.2020
MARLÈNE GERBER

Im November 2020 gab die KVF-NR bekannt, dass die Frage der Verfassungsmässigkeit
der Förderung von Online-Medien in einer Anhörung mit verschiedenen Experten
erörtert worden sei und dass die angehörten Personen übereinstimmend die Ansicht
vertreten hätten, die heutige Verfassungsgrundlage sei ausreichend. In der
Zwischenzeit hatte sich die Kommission ebenfalls mit alternativen Fördermassnahmen
im Onlinebereich auseinandergesetzt und aufgrund noch offener Fragen bei der
Verwaltung zusätzliche Abklärungen in Auftrag gegeben. Da diese Abklärungen noch im
Gange seien, könne sich die Kommission mit dem Massnahmenpaket erst im ersten
Quartal des Folgejahres erneut befassen. Die Kommission beschloss mit 14 zu 11
Stimmen, eine Bestimmung betreffend die Befreiung von Arbeitsgemeinschaften von
der Unternehmensabgabe für Radio und TV in einen zweiten Entwurf auszugliedern,
damit sich der Nationalrat bereits in der Wintersession 2020 zu dieser Frage äussern
kann. 20

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.11.2020
MARLÈNE GERBER

In der Wintersession 2020 verabschiedete das Parlament oppositionslos einen ersten
Teil des Bundesgesetzes über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien, der
lediglich vorsieht, Arbeitsgemeinschaften von der Abgabepflicht für Unternehmen zu
befreien. Aufgrund eines erfolgreichen Einzelantrags Wasserfallen (fdp, BE), der im
Nationalrat auf einstimmige Unterstützung stiess, wird die Gesetzesänderung nach
Verstreichen der Referendumsfrist rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten.
Beide Räte stellten sich in der Schlussabstimmung einstimmig hinter den Entwurf. 21

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.12.2020
MARLÈNE GERBER
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Erneut beriet die KVF-NR im Februar 2021 ausführlich über das umfangreiche
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und damit verbunden auch über die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes zur Förderung der Online-Medien (BFOM). Auch
eine Anpassung des Postgesetzes sowie des RTVG wurden thematisiert.
Die Kommission sprach sich vor der anstehenden nationalrätlichen Debatte im Rahmen
der Frühjahrssession 2021 für die Schaffung des BFOM aus. Wie bereits im Herbst 2020
der Nationalrat, stellte sich damit auch die Kommission gegen ihren zuvor gemachten
Antrag, das Paket zur Medienförderung aufzuteilen und das BFOM aus der Vorlage zu
streichen. Die Schaffung des BFOM soll also Bestandteil des Massnahmenpakets
bleiben. Eine Mehrheit der Kommission wollte für Online-Medien den maximalen Anteil
der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent festlegen, weil die
Online-Medien längerfristig via Markt und nicht über Subventionen finanziert werden
müssten. Eine Kommissionsminderheit forderte allerdings, den Anteil bei 80 Prozent
des Umsatzes festzulegen, damit auch kleinere Medienanbieterinnen kostendeckend
Online-Inhalte produzieren können. Dass neue und kleinere Online-Medienhäuser
Unterstützung erhalten sollten, hiess die Kommission grundsätzlich gut: Mit 14 zu 10
Stimmen und 1 Enthaltung beantragte sie die Beibehaltung der sogenannten Holding-
Klausel im neuen Gesetz, mit der ein Ausgleich zwischen grossen Medienhäusern und
kleineren Medienanbietern geschaffen werden soll, um der fortschreitenden
Medienkonzentrierung entgegenzuwirken. Auch stimmte eine Mehrheit der KVF-NR mit
17 zu 7 Stimmen dafür, neu gegründete Online-Medienunternehmen in ihrer Startphase
stärker zu unterstützen.
Darüber hinaus empfahl die Kommission ihrem Rat bezüglich der mittels Postgesetz
geregelten indirekten Presseförderung dem Bundesrat zu folgen und zugunsten der
Mitgliedschafts- und Stiftungspresse zu entscheiden. Ferner wollte die Kommission im
RTVG einen Artikel aufnehmen, welcher eine Einschränkung von Online-Textbeiträgen
der SRG vorsieht. Zusätzlich soll allen Institutionen angeboten werden, bei Aus- und
Weiterbildungen finanzielle Unterstützung beanspruchen zu dürfen. Damit solle der
Medienmarkt kompetitiver gestaltet und das Medieninteresse der jüngeren Generation
gefördert werden.
Für die vorgeschlagenen Massnahmen und Änderungen sah die Kommission eine
Laufzeit von fünf Jahren vor. Den so ausgearbeiteten Entwurf hiess sie mit 13 zu 7
Stimmen bei 5 Enthaltungen gut und legte ihn dem Nationalrat vor. 22

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.02.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Nachdem die KVF-NR im Februar 2021 ein weiteres Mal zum Entwurf des
Massnahmenpakets zugunsten der Medien zusammengekommen war, beugte sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat zur Detailberatung über das Dossier. Die
umfangreiche Debatte wurde wie bereits in vorangehenden Sitzungen in drei Blöcke
aufgeteilt: Der Erste betraf die durch das Postgesetz geregelte indirekte
Presseförderung, der zweite Block nahm sich Anpassungen betreffend das RTVG an und
im dritten Block schliesslich wurde über die Förderung von Online-Medien beraten. 

Tages- und Wochenzeitungen, welche ihre gedruckten Ausgaben von der Post austeilen
lassen, erhielten bis anhin eine Zustellermässigung in Höhe von CHF 30 Mio. Im ersten
Diskussionsblock betreffend die indirekte Presseförderung teilte der Nationalrat die
Ansicht des Ständerats, diesen Betrag auf CHF 50 Mio. zu erhöhen. Ebenso sollen für
Früh- und Sonntagszustellungen neu CHF 40 Mio. zur Verfügung stehen. Damit folgte
der Nationalrat auf Anraten seiner Kommission dem Entscheid des Ständerats, gemäss
dem Credo: «Jede Zeitung, die zur Leserin, zum Leser kommt, ist eine gute Zeitung»
(Aebischer, sp, BE). Auch die Gelder für die Stiftungs- und Mitgliedspresse sollen von
CHF 20 Mio. auf 30 Mio. erhöht werden, womit der Nationalrat der
Kommissionsminderheit und somit dem Beschluss des Ständerates folgte; dieser
Entscheid fiel nach wiederholter Abstimmung mit 97 zu 96 Stimmen bei 2 Enthaltungen
sehr knapp aus. Die erneute Abstimmung war wegen eines Ordnungsantrags Regazzi
(mitte, TI) notwendig geworden, weil anscheinend einige Ratsmitglieder nicht auf die
erste Abstimmung vorbereitet gewesen waren und diese so verpasst hatten. Diverse
andere Minderheitenanträge sahen derweil vergeblich Anpassungen der ständerätlichen
Beschlüsse vor, wie etwa die Forderung zur Streichung der Bedingung, es müsse sich
um Abonnementszeitschriften handeln, damit die Unterstützung beansprucht werden
könne.

Viel zu reden gab im zweiten Block Artikel 26a des RTVG, denn dieser sah vor, der SRG
zusätzliche Einschränkungen im Online-Bereich aufzuerlegen, obschon Auflagen für die
SRG ursprünglich nur marginal hätten diskutiert werden sollen. Gefordert wurde,
Online-Beiträge des gebührenfinanzierten Radios und Fernsehens auf 1'000 Zeichen zu
beschränken. Zudem müsse bei Texten fortan ein zeitlicher und inhaltlicher
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Sendungsbezug bestehen. Denn, so argumentierte Kommissionssprecher Kutter (mitte,
ZH) im Sinne der Kommissionsmehrheit, die SRG würde zunehmend in den schriftlichen
Bereich vordringen und dort die privaten Anbieter bedrängen. Diesem Argument
entgegnete Bundesrätin Sommaruga, dass Beschränkungen bereits in den neu
bestimmten Konzessionen ausgehandelt worden seien und die nun diskutierten
Bestimmungen auf einen Teil des Angebots abziele, der nicht in Konkurrenz mit
privaten Anbietern stehe und vom Publikum generell geschätzt würde (Kultur, Religion,
Bildung). Auch eine Kommissionsminderheit Pult (sp, GR) betonte, mehr
Einschränkungen würden dem Service public schaden. Letztlich folgte der Nationalrat
aber der Mehrheit seiner Kommission und stimmte mit 122 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür, das Angebot und den Umfang der Onlinetextbeiträge der SRG zu
limitieren. Ausgenommen von den Beschränkungen wären Inhalte in rätoromanischer
Sprache. Gleichzeitig sprach sich der Nationalrat für die Förderung von Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Journalistinnen und Journalisten aus. Präzisiert
wurden die Voraussetzungen für Unterstützungsgelder seitens des BAKOM durch einen
angenommenen Einzelantrag Aebischer (sp, BE). Keine Mehrheit fand ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, jungen Erwachsenen Mediengutscheine in der Höhe von bis zu
CHF 100 zu schenken, damit diese quasi auf den Geschmack des Medienkonsums
kommen. Mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen lehnte der Nationalrat diese Idee
knapp ab.

Im dritten Block wurde über das eigentliche Kernanliegen des Pakets beraten, die
Förderung der Online-Medien. Einig waren sich alle, dass die Demokratie auf Medien
angewiesen sei und deren Vielfalt gross sein müsse. Nicht alle fanden aber, dass
staatlich unterstützte Online-Medien Sinn machen: Gregor Rutz (svp, ZH) beantragte die
Streichung der geplanten Hilfsgelder (CHF 30 Mio.), da die Vielfalt an Online-Medien
unerreicht sei und staatliche Unterstützung lediglich nicht-profitable Unternehmen
künstlich am Leben erhalten würde. Bundesrätin Sommaruga entgegnete, im Online-
Markt werde das Angebot massgeblich durch grosse ausländische Konzerne wie Google
oder Facebook bestimmt. Diese ausländischen Grosskonzerne würden sicher nie
darüber berichten, wenn in einer Schweizer Gemeinde ein Schulhaus gebaut werde,
weshalb es lokale Online-Angebote auch zukünftig brauche. In den folgenden
Detailabstimmungen sprach sich der Nationalrat für die Förderung aus: Der Antrag Rutz'
zur Streichung dieser Unterstützung wurde mit 109 zu 83 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt. Hier neu hinzugekommen ist der Beschluss des Nationalrats, eine Starthilfe
für neu gegründete Online-Medien zu schaffen (angenommen mit 106 zu 87 Stimmen
bei 2 Enthaltungen).
Eine Differenz zum Stände- und Bundesrat schuf der Nationalrat betreffend die Höhe
der Unterstützungsgelder für Online-Medien: Während erstere eine Unterstützung in
der maximalen Höhe von 80 Prozent des anrechenbaren Umsatzes der Unternehmen
vorsahen, beabsichtigte der Nationalrat diese Hilfe auf maximal 60 Prozent des
Umsatzes zu senken. Auch die Dauer der Unterstützung möchte der Nationalrat auf fünf
Jahre anstatt die vom Ständerat vorgesehenen zehn Jahre herabsetzen.

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 111 zu 67 Stimmen bei 17 Enthaltungen
angenommen. Abgelehnt wurden die Massnahmen von einem Grossteil der SVP-
Fraktion sowie von Teilen der FDP.Liberalen und der GLP. Die neuen Bestimmungen
dürften frühestens 2023 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft
treten. Zur Differenzbereinigung ging das Geschäft erneut an den Ständerat. 23

Im Vorfeld zur Sondersession im Mai 2021 beriet die KVF-SR im April über die
Differenzen beim Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Die ständerätliche
Kommission beantragte ihrem Rat einstimmig, die im März vom Nationalrat geforderten
Einschränkungen des Online-Angebotes der SRG wieder aus dem Entwurf zu streichen,
denn, so die Begründung der Kommission, mit den neuen Konzessionen seien der SRG
diesbezüglich bereits Einschränkungen auferlegt worden. Mit 10 zu 3 Stimmen
beantragte die Kommission ferner, die Abgabenanteile für sogenannte
abgabenanteilberechtigte TV- und Radioveranstalter bei mindestens acht Prozent
festzulegen; der Nationalrat hatte sich für sechs Prozent ausgesprochen. Betreffend die
finanzielle Unterstützung für journalistische Aus- und Weiterbildung schlug die KVF-SR
mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen vor, dass nur Institutionen von
Unterstützungsleistungen profitieren sollen, deren Diplome und Zertifikate anerkannt
und dem Niveau der Tertiärstufe B entsprechen würden. Einig mit dem Bundesrat war
sich die Kommissionsmehrheit, Beiträge für Online-Medien-Förderung bei 80 Prozent
des von den Unternehmen generierten Umsatzes festzulegen. Eine
Kommissionsminderheit wollte den Ansatz auf 70 Prozent reduzieren. Ohne
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Gegenstimme einigte sich die Kommission schliesslich auf die Geltungsdauer der
Medienförderung: Hier hielt sie an der im Juni 2020 vom Ständerat besprochenen
Version fest, welche eine Laufzeit von zehn Jahren vorsah; im Nationalrat wurde eine
Dauer von lediglich fünf Jahren gefordert. 24

Am 1. Juni beriet der Ständerat die Differenzen zum Nationalrat beim
«Massnahmenpaket zugunsten der Medien». Zu Beginn der Sitzung kamen die
Einschränkungen zur Sprache, welche der Nationalrat der SRG im Online-Angebot
auferlegen wollte. Sowohl Kommissionssprecher KVF-SR Engler (mitte, GR) als auch
Bundesrätin Sommaruga empfahlen dem Rat, diese abzulehnen. Das bereits mehrfach
aufgeführte Argument, solche Einschränkungen würden bereits mittels Konzessionen
geregelt und seien daher im Gesetz überflüssig, kam hier erneut zu tragen und
vermochte den Ständerat zu überzeugen. Er folgte somit seiner Kommission und der
Bundesrätin, die Differenz blieb bestehen.
Eine weitere Differenz blieb bestehen, indem der Ständerat seiner Kommission folgend
darauf beharrte, die Höhe der Gebührenanteile für konzessionierte TV- und
Radioveranstalter bei acht Prozent festzulegen, während der Nationalrat hier sechs bis
acht Prozent gefordert hatte.
Etwas nähergerückt ist eine Lösung bezüglich der Frage nach der Unterstützung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten für Journalistinnen und Journalisten. Hier
entschied sich der Ständerat für den Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit,
all jene Angebote zu unterstützen, welche einem akademischen Abschluss entsprächen
und branchenweit anerkannt seien. Auch Sommaruga unterstützte den Vorschlag:
Wichtig sei das Resultat und die Qualität der Ausbildung, nicht der Ort. Wie vom
Nationalrat gefordert können somit alle Ausbildungsstätten, also etwa auch
verlagsabhängige, von Geldern profitieren. Neu hinzugekommen vom Ständerat war,
dass die Ausbildung der Tertiärstufe B entsprechen müsse.
Als die Online-Medien zur Sprache kamen, entwickelte sich die Beratung zu einer
Grundsatzdebatte. Ruedi Noser (fdp, ZH) fragte, was denn das überhaupt sei, ein
«Online-Medium». Egal ob Print, Radio, Fernsehen oder eben online, es sei doch heute
alles dasselbe, denn Inhalte würden stets von Redaktionen produziert und dabei spiele
es keine Rolle, ob eine Redaktion nun Online-Inhalte oder Print-Inhalte schreibe,
bedient würden alle Kanäle. Noser sah also den Sinn in einer separaten Förderung nicht
und beantragte, die Online-Hilfe gleich ganz aus dem Paket zu streichen, auch aus
Angst, bei einem Referendum gegen das Paket könnte sich dieser Punkt als
Schwachstelle erweisen. Mehrere Ratsmitglieder und schliesslich Bundesrätin
Sommaruga widersprachen Nosers Argumentation. Sommaruga verwies darauf, dass ja
auch Radio und Fernsehen via das separate RTVG geregelt seien. Die Notwendigkeit der
Online-Medien-Förderung erklärte sie ferner damit, dass eine Zeitung beispielsweise
für abonnierte Printausgaben von der Zustellermässigung profitieren könne, nicht aber
Unterstützung erhalte, wenn jemand das Angebot nur digital abonniert habe. Es
brauche also beides, damit die Medienförderung ganzheitlich funktioniere, auch, weil
es Angebote gebe, die rein digital seien. Schliesslich lehnte der Ständerat Nosers
Einwand mit 28 zu 16 Stimmen ab und stimmte einem auch von Sommaruga
unterstützten Minderheitenantrag zu, der vorsah, die Onlinemedien mit 70 Prozent
ihres anrechenbaren Umsatzes zu unterstützen. Hier kam der Ständerat, welcher
ursprünglich 80 Prozent forderte, den vom Nationalrat geforderten 60 Prozent
entgegen. Allerdings erachtete der Ständerat die vom Nationalrat geforderte
Unterstützungsdauer von fünf Jahren als zu kurz und beharrte auf einer Dauer von zehn
Jahren. Zudem wollte der Ständerat nicht, dass auch Startups von Hilfsangeboten
profitieren können, wie dies der Nationalrat in der Frühjahressession gefordert hatte,
sondern nur bestehende Angebote Unterstützung erhalten sollen. Damit ging das
Geschäft zurück an den Nationalrat. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Mit den verbleibenden Differenzen gelangte das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» zurück in den Nationalrat. Auch weiterhin möchte dieser das Online-Angebot
der SRG stärker einschränken, da er dadurch die Chancengleichheit zwischen der SRG
und privaten Anbietern gefördert sah. Einen Minderheitenantrag Pult (sp, GR) der KVF-
NR, diese Restriktion zu streichen und damit dem Ständerat zu folgen, scheiterte. Mit
115 zu 81 Stimmen hielt der Nationalrat an seiner Variante fes. Auch hielt der Nationalrat
an seinem Entwurf fest, die Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und
TV-Veranstalter als Bandbreite zwischen 6 und 8 Prozent anzusetzen. Der Ständerat
wollte diese auf mindestens 8 Prozent festlegen.
Obwohl die Kommissionsmehrheit dem Nationalrat empfahl, bezüglich der
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Förderungsdauer dem Kompromiss des Ständerats von sieben Jahren zuzustimmen –
der Bundesrat hatte ursprünglich eine Dauer von zehn Jahren vorgesehen –, beharrte
die grosse Kammer mit 99 zu 96 Stimmen auf der von ihr vorgesehenen
Förderungsdauer von fünf Jahren. Damit folgte sie der Kommissionsminderheit Christ
(glp, BS). Ferner hielt der Nationalrat entgegen dem vom Ständerat gemachten
Vorschlag, die Höhe der Finanzierung auf 70 Prozent des Unternehmensumsatzes
festzulegen, an seinen 60 Prozent fest.
Weiterhin bestand der Nationalrat auf seinen Vorschlag, wonach auch Startups von den
Fördergeldern profitieren können sollen. Dadurch sollen gezielt neue Projekte
gefördert und die Medienvielfalt gestärkt werden können. Mit 138 zu 54 Stimmen bei 4
Enthaltungen stimmte der Nationalrat den Empfehlungen der Kommissionsmehrheit zu.
Die Differenz zum Ständerat, welcher eine Streichung dieser Startuphilfe empfahl,
konnte somit nicht getilgt werden. 

An anderen Stellen konnten schliesslich Differenzen abgebaut werden, sodass die
Möglichkeit auf Einigung zumindest etwas näher rückte. Der Nationalrat unterstützte
die Anpassung eines Artikels, welcher sicherstellen sollte, dass finanzielle Mittel nicht
ins Ausland abfliessen. So soll es für ein Unternehmen oder eine Nachrichtenagentur
zwar möglich sein, Geschäftsverbindungen ins Ausland zu unterhalten, etwa um eine
seriöse Auslandberichterstattung sicherzustellen, allerdings sollen über die Zeitspanne,
während der ein Unternehmen finanzielle Unterstützung erhält, keine Dividenden
ausgeschüttet werden können. Der Nationalrat stimmte hier dem Vorschlag des
Ständerats mit 113 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.
Betreffend die journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zeigte der
Nationalrat Zugeständnisse an den Ständerat und unterstützte, dass die Zertifikate
landesweit von der Branche anerkannt werden müssen. Er wollte jedoch entgegen dem
Vorschlag der kleinen Kammer auf die Bedingung verzichten, dass die Zertifikate dem
tertiären Bildungsniveau entsprechen müssen. 26

Ein letztes Mal ging das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» zur
Differenzbereinigung zurück in den Ständerat. Sollte danach im Nationalrat keine
Einigung erzielt werden, würde das Geschäft in eine Einigungskonferenz gelangen. Und
die Zeichen deuteten eindeutig auf letzteres hin: Weiterhin hielt der Ständerat
einstimmig an seiner Position fest, den Onlinebereich der SRG nicht weiter
einzuschränken. Damit folgte er den Empfehlungen seiner Kommission und der
Bundesrätin Sommaruga erneut, welche wiederholten, dies sei eine Sache der
Konzessionen und nicht dieses Medienpakets. Fest hielt der Ständerat auch an der
Höhe des Abgabenanteils für die privaten Radio- und Fernsehsender von mindestens 8
Prozent. Der Nationalrat forderte hier ein Abgabenanteil von 6 bis 8 Prozent.
Sommaruga hielt hierzu fest, dass man sich immerhin in beiden Räten einig sei, dass
der Gebührenanteil erhöht werden sollte (seit 2016 beträgt dieser 4 bis 6 Prozent,
wobei er sich bei 6 Prozent eingependelt hatte). 

Einen Kompromissvorschlag machte der Ständerat betreffend Dauer und Höhe der
Unterstützungsgelder: Er stimmte dafür, die Dauer der Finanzierung auf 7 Jahre
festzulegen und somit nicht auf die wie von ihm bisher gewünschten 10 Jahre,
respektive die vom Nationalrat veranschlagten 5 Jahre. Eine erste Evaluation der
Förderungen solle dadurch nach vier Jahren erfolgen und nicht nach drei Jahren, wie
dies der Nationalrat wünschte. Im Gegenzug lenkte der Ständerat bezüglich der Höhe
der Unterstützungsgelder ein: Er akzeptierte die vom Nationalrat gewünschten 60
Prozent und wich so von seinen 70 Prozent ab. Einigung gab es betreffend die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Medienschaffende. Hier folgte der Ständerat dem
Vorschlag des Nationalrats, dass vom Medienpaket finanziell unterstützte
Ausbildungsplätze landesweit branchenintern anerkannt sein müssen, wobei er die
Bedingung fallen lies, dass die ausgestellten Zertifikate dem tertiären Bildungsniveau zu
entsprechen hätten. Auch der anfänglich von ihm abgelehnten Start-Up-Förderung
stimmte der Ständerat in dieser Sitzung zu und entschied so im Sinne des
Nationalrats. 27
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Ein letztes Mal vor dem Einsetzen einer allfälligen Einigungskonferenz beriet der
Nationalrat in der Differenzbereinigung über das «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien».  Nach langem Hin- und Her zwischen den beiden Kammern lenkte der
Nationalrat schliesslich ein und schloss sich der Ansicht des Ständerats an, der SRG im
Onlinebereich keine weiteren Einschränkungen aufzuerlegen. Eine Minderheit Rutz
(svp, ZH) versuchte vergeblich, den Nationalrat dazu zu bringen, an den
Einschränkungen festzuhalten. Mit  121 zu 65 Stimmen bei 5 Enthaltungen stimmte der
Nationalrat dem Entwurf des Ständerats in diesem Punkt zu. Ebenfalls eine Einigung
konnte bezüglich der Dauer und Evaluation der Medienfinanzierung erzielt werden: Mit
114 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Kompromissvorschlag des Ständerats zu. Damit wurde die Dauer auf 7 Jahre festgelegt
und eine Evaluation der Förderungswirkung auf die Unternehmen muss somit nach 4
Jahren vorgenommen werden.

Eine Differenz vermochte schliesslich auch diese Sitzung nicht zu tilgen: Die
nationalrätliche Kommission empfahl ihrem Rat – allerdings bei 10 Enthaltungen –,
betreffend der Höhe des Gebührenanteils für konzessionierte Radio- und TV-
Veranstalter an den 6 bis 8 Prozent festzuhalten und nicht dem Entwurf des Ständerats,
welcher mindestens 8 Prozent forderte, zuzustimmen. Die KVF-NR, so
Kommissionssprecher Kutter (mitte, ZH), wolle damit erwirken, dass die
Gebührenanteile nach oben begrenzt werden und «Ungleichheiten zwischen den
konzessionierten und den nichtkonzessionierten privaten Anbietern» vermieden
werden können. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation, womit das Geschäft in die
Einigungskonferenz ging. 28

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Le Conseil National et le Conseil des États n'ayant pu trouver de terrain d'entente sur
un aspect du paquet d'aide aux médias à la suite de la procédure d'élimination des
divergences, une conférence de conciliation a été instituée. Alors que la chambre du
peuple souhaitait attribuer 6 à 8 pour cent du produit de la redevance radio-télévision
aux diffuseurs privés au bénéfice d'une concession, son homologue des cantons
proposait elle de fixer ce taux à «au moins 8 pour cent». Une contre-proposition a été
soumise à la conférence de conciliation, ôtant le «au moins» de la proposition du
Conseil des États afin d'empêcher la quote-part de dépasser 8 pour cent. Le conseiller
national Frédéric Borloz (plr, VD), s'exprimant au nom de la CTT-CN, précisait qu'une
seconde contre-proposition n'avait pas été retenue. D'après celle-ci, ce sont 6 à 9 pour
cent de la quote-part qui auraient été attribués aux diffuseurs d'informations privés. 
Par 17 voix contre 9 et aucune abstention, la conférence de conciliation a adopté la
proposition émanant du National, c'est-à-dire un taux de 6 à 8 pour cent. Elle a été
suivie par les deux chambres. Le Conseil National s'est prononcé par 130 voix contre 46
(1 abstention) en faveur de la proposition, le Conseil des États par 31 voix contre 6 (2
abstentions). 
L'élimination de cette dernière divergence a permis de soumettre le train de mesures
en faveur des médias au vote final. La loi a été acceptée par la chambre basse par 115
voix contre 75 et 6 abstentions, tandis que le sénat s'est montré favorable au projet par
28 voix contre 10 et 6 abstentions. Alors que le groupe UDC a presque unanimement
refusé l'objet – seul Thomas Minder (indépendant, SH) l'a accepté, tandis que Marco
Chiesa (udc, TI), Werner Salzmann (udc, BE) et Jakob Stark (udc, TG) se sont abstenus –
d'autres réfractaires émergeaient des rangs du PLR, des Vert'libéraux et du groupe du
Centre. Les opposant.e.s ont déjà signifié leur intention de lancer un référendum. 29

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Attaqué par référendum, le train de mesures en faveur des médias devra passer
l'obstacle du vote populaire le 13 février 2022. Accepté lors de la session d'été 2021
par l'Assemblée fédérale après plusieurs navettes entre les deux chambres, le projet a
été la cible de nombreuses critiques, en particulier issues de Suisse alémanique. La NZZ
a parlé d'un «cadeau empoisonné» de la part du Parlement envers les médias, alors que
la Wochenzeitung a appelé à «ne pas subventionner les multinationales», rappelant que
les mesures d'aide indirectes s'étendraient désormais également aux journaux à grand
tirage. Selon l'hebdomadaire zurichois, l'argent de l'Etat tomberait ainsi entre les mains
de grands groupes de presse, qui réalisent déjà des bénéfices, et n'utilisent pas ceux-ci
pour renforcer la diversité médiatique mais préfèrent fermer des rédactions. La
Wochenzeitung a pris pour exemple TX Group, qui a annoncé dernièrement la fusion du
Bund et de la Berner Zeitung. C'est cependant la Weltwoche qui s'est montré la plus
virulente à l'égard du paquet d'aide aux médias. Dénonçant une «corruption» des
médias à l'aide de subventions, l'hebdomadaire craignait une perte d'indépendance du
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«quatrième pouvoir», car «on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis» («Wer
beisst schon die Hand, die einen füttert»).
L'opposition au train de mesures a rapidement pris forme après la votation finale en
chambre: le comité référendaire comptait 72 parlementaires fédéraux, pour la plupart
alémaniques, parmi ses membres. Parmi les membres directeurs du comité se
trouvaient les sénateurs Ruedi Noser (plr, ZH) et Benedikt Würth (centre, SG) ainsi que
les conseillers nationaux Philipp Kutter (centre, SG) et Gregor Rutz (udc, ZH). Parmi les
autres adhérent.e.s, une majorité émanait des rangs de l'UDC, mais on retrouvait aussi
bon nombre de député.e.s PLR ou du Centre. Au bénéfice d'une certaine renommée
grâce à leur opposition aux mesures sanitaires, les «Amis de la Constitution» se sont
également rallié au comité référendaire et ont participé à la récolte de signature. Le
comité a ainsi annoncé avoir rassemblé les 50'000 paraphes requises un mois avant la
fin du délai référendaire. 
Pour soutenir le paquet d'aide, un mouvement nommé «La liberté d'opinion» a vu le
jour. Celui-ci se composait entre autres des associations Médias Suisse et Schweizer
Medien, des radios régionales romandes, ainsi que de nombreux et nombreuses
parlementaires issu.e.s de la gauche, mais aussi du Centre et du PLR. 30

En vue de la votation du 13 février 2022, le Conseil fédéral a recommandé d'accepter
le paquet d'aide aux médias. Mis sous toit par l'Assemblée fédérale en juin 2021, le
projet a été attaqué par référendum. Le Conseil fédéral a avancé la nécessité pour la
population de bénéficier d'une couverture médiatique diversifiée dans toutes les
régions du pays comme argument principal pour soutenir le paquet. 31
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Au terme d'une campagne acharnée, la population suisse a refusé le paquet d'aide aux
médias à 54.56 pour cent. Soutenu par le Conseil fédéral et la majorité des partis (les
partis en faveur du oui représentaient 54.7% du poids électoral selon Swissvotes), le
projet a rencontré de fortes résistances, particulièrement en Suisse alémanique, où la
majorité des cantons l'a rejeté, à l'exception de Bâle-Ville et d'Uri. Parmi les rejets les
plus prononcés, Schwyz, les deux Appenzell, Schaffhouse, Saint-Gall ou encore
Thurgovie sont restés largement en-dessous des 40 pour cent de oui. À l'inverse, la
Suisse romande a exprimé son soutien à l'objet. Les cantons du Jura et de Neuchâtel
ont voté oui à plus de 60 pour cent. Seul le canton du Valais l'a refusé, fortement
influencé par le vote du Haut-Valais. Au total, 16.5 cantons se sont prononcés contre le
paquet. Déjà apparu lors de la votation sur l'initiative No-Billag en 2018, ce Röstigraben
était prévisible selon le chercheur Linards Udris, de l'Institut pour les sciences de la
communication et la recherche sur les médias de l'Université de Zurich. En effet, les
romandes et romands sont plus conscients des problèmes financiers des médias,
notamment car «le marché est plus petit et peu de médias sont encore complètement
indépendants». En Suisse alémanique, les milieux conservateurs de droite bénéficient
de plus de poids et de visibilité dans la presse. Ainsi, le terreau y était plus fertile pour
les opposant.e.s au projet soumis à votation.  

Le paquet d'aide aux médias avait pour but principal de remédier aux problèmes de
financement grandissants de la presse, face notamment à la baisse des recettes
publicitaires, tout en donnant les moyens aux médias d'entamer ou de poursuivre leur
transformation numérique. Il avait déjà suscité de vifs débats dans les chambres
fédérales. Celles-ci s'étaient montrées généreuses, augmentant substantiellement les
aides prévues initialement dans le projet du Conseil fédéral. Lors du vote final, le projet
avait été accepté par 115 voix contre 75 et 6 abstentions au Conseil national et par 28
voix contre 10 et 6 abstentions au Conseil des États. La gauche avait soutenu le paquet
d'aides alors que l'UDC s'y était majoritairement opposée. Au sein du Centre et du PLR,
on se montrait plus divisé.

Pour rappel, les aides prévues par le Parlement se découpaient de la manière suivante:
CHF 50 millions pour la distribution de la presse en abonnement (CHF 20 millions
supplémentaires par rapport à la situation actuelle), CHF 40 millions pour la
distribution matinale des journaux dominicaux en abonnement (rien actuellement) et
CHF 30 millions pour la distribution de la presse associative (CHF 10 millions
supplémentaires); au maximum CHF 109 millions pour les radios et télévisions locales et
régionales au bénéfice d'une concession (CHF 28 millions supplémentaires par rapport
à la situation actuelle); CHF 28 millions pour les agences de presse, la formation, les
organismes d'autorégulation et les projets numériques, contre 5 actuellement, et enfin
une nouvelle aide de CHF 30 millions pour les médias en ligne. Le financement de ces
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aides devait être assuré par les ressources générales de la Confédération et la
redevance radio-TV.

Dès la validation du paquet par l'Assemblée fédérale, un comité s'est formé pour
récolter les signatures nécessaires à la tenue d'un référendum. Aidé notamment par les
«Amis de la Constitution», le comité a annoncé avoir rassemblé plus de 110'000
signatures, largement plus que les 50'000 nécessaires. 64'443 signatures ont été
officiellement validées par la Chancellerie fédérale. L'opposition au paquet d'aide a été
incarnée par trois hommes, très présents dans les médias tout au long de la campagne.
L'ancien conseiller national saint-gallois Peter Weigelt, membre du PLR, se trouvait à la
tête du comité. Ce spécialiste des relations publiques et fin connaisseur du monde
médiatique – il a notamment présidé le conseil d'administration de la «Wiler Zeitung»
avant que celle-ci ne soit vendue au groupe NZZ – avait à ses côtés Bruno Hug, éditeur
et fondateur de divers journaux gratuits, et Philipp Gut, ancien journaliste à la
Weltwoche. Ce sont eux qui ont été à l'origine du référendum.
Les opposant.e.s ont fait valoir deux arguments principaux durant la campagne. D'une
part, ils ont soutenu que les augmentations des aides seraient un pas de plus en
direction d'un contrôle de l'État sur les médias. Le camp du non craignait donc que les
médias fassent preuve de complaisance envers les autorités et perdent leur qualificatif
de «quatrième pouvoir», en tant qu'observateurs critiques de l'action de l'État. Cet
argument a été étayé par une controverse survenue au début du mois de janvier, avec la
publication d'un article du journal satirique Nebelspalter, dont l'auteur n'était autre
que Philipp Gut. Cet article reprenait des propos du CEO de Ringier, Marc Walder. En
février 2021, lors d'une visio-conférence enregistrée, celui-ci avait déclaré vouloir
«soutenir le gouvernement à travers [la] couverture médiatique afin que nous puissions
tous traverser la crise en toute sécurité». Ces propos, qui faisaient écho au traitement
médiatique de la pandémie de Covid-19, ont provoqué de vives réactions, apportant de
l'eau au moulin des opposant.e.s. Le groupe Ringier s'est défendu, jugeant que le
témoignage avait été «mal interprété et sorti de son contexte». La vidéo dont le
Nebelspalter tire les propos de Walder n'était par ailleurs pas destinée au public, a
précisé le groupe de presse. Cette polémique, qui a trouvé un grand écho dans la
presse, a véritablement lancé la campagne début janvier. 
L'autre argument principal soulevé par le camp du non concernait la part des
subventions supplémentaires qui tomberaient dans la poche des grands éditeurs. Alors
que l'administration fédérale a indiqué que 20 pour cent des fonds seraient alloués aux
trois plus grands groupes de presse, CH Media, Ringier et TX Group, les détracteurs et
détractrices ont avancé d'autres chiffres. D'après leurs calculs, ce sont près de 70 pour
cent des moyens qui seraient revenus aux grands groupes en cas d'acceptation de
l'objet. Cette question a cristallisé l'attention durant la campagne. Les affiches du
comité référendaire clamaient d'ailleurs le slogan «non aux milliards des contribuables
pour les millionnaires des médias». Il a également beaucoup été fait mention des
«millionnaires zurichois des médias», allusion aux sièges de TX Group, Ringier et du
groupe NZZ, tous situés au bord de la Limmat. Cependant, les chiffres des opposant.e.s
ont été remis en cause par la presse: pour ses calculs, le comité du non a extrapolé des
chiffres récoltés dans la presse et dans une lettre d'information de la banque cantonale
zurichoise, afin d'estimer les subventions perçues, en cas d'acceptation de l'objet, par
les dix plus grands éditeurs du pays. Parmi ceux-ci figurait par exemple le groupe
Gassmann, éditeur du Bieler Tagblatt et du journal du Jura, et actif uniquement dans la
région de Bienne-Seeland et du Jura bernois. Contacté par le Nouvelliste, son directeur
général s'est montré surpris d'être classé parmi les grands groupes du pays. Peter
Weigelt n'a par ailleurs pas été en mesure de communiquer la liste complète des dix
groupes pris en considération. Après avoir reconsidéré les chiffres du comité, le journal
valaisan est arrivé à la conclusion que les aides alloués au trio de grands éditeurs – TX
Group, Ringier et CH Media – s'élèverait à moins de 30 pour cent du total des aides.

De manière similaire, la question de la répartition des aides a constitué le cheval de
bataille des partisan.e.s du paquet d'aide aux médias. Ces dernier.ère.s ont martelé
tout au long de la campagne la nécessité pour les petits médias indépendants de
pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires, mettant l'accent sur le système de
distribution dégressif censé éviter le subventionnement de grands groupes de presse.
En outre, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, chargée de défendre le projet,
a rappelé à plusieurs reprises que les montants des aides étaient fixés dans la loi. Il ne
revenait donc pas au Conseil fédéral de décider à qui il accordait des aides en fonction
du contenu du journal, s'est évertué à souligner la cheffe du DETEC, répondant à
l'argument des opposant.e.s craignant que l'Etat ne contrôle les médias. Elle a
également relevé l'importance des médias régionaux, qui «contribuent à l'information
de toutes les régions du pays, à la formation de l'opinion politique et à la cohésion
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sociale», mettant en garde contre la disparition probable de nombreux journaux dans
les prochaines années sans un coup de pouce de l'État, notamment pour les aider à
effectuer leur transition numérique. Par ailleurs, les divers comités en faveur de l'objet
ont évoqué à plusieurs reprises des études mettant en avant le lien entre pluralité
médiatique et bon fonctionnement de la démocratie, notamment aux États-Unis. Avec
les aides supplémentaires prévues dans le paquet, ils souhaitaient éviter l'apparition de
«déserts d'information», des régions où il n'existe plus de média local pour renseigner
la population sur l'actualité régionale. 

L'analyse de la couverture médiatique d'Année Politique Suisse indique que la
campagne a commencé relativement tôt: habituellement, les campagnes pour les
votations fixées en février débutent après les fêtes de fin d'année. Dans le cas des
votations du 13 février 2022, un nombre relativement élevé d'articles de presse a déjà
été publié dans le courant du mois de décembre, notamment consacrés au paquet
d'aide aux médias. De plus, 412 annonces concernant le paquet ont été recensées dans
les principaux journaux suisses, un nombre supérieur à la moyenne des différentes
votations depuis 2013. Ce sont en grande majorité les partisan.e.s de l'aide aux médias
qui ont publié ces annonces (391 annonces «pour» contre 19 «contre»). Les
opposant.e.s ont probablement misé sur d'autres canaux que les annonces dans les
journaux.

Le jour de la votation, le suspens a été de courte durée. Les deux camps se sont rejoints
sur le fait que l'argument d'un soutien financier inadéquat favorisant les grands
groupes de presse avait atteint sa cible. Parmi les partisan.e.s, on a notamment regretté
un paquet surchargé par des chambres fédérales qui se sont montrées trop
généreuses. De ce compromis «mal-né» a résulté une campagne laborieuse pour le
camp du oui. Celui-ci n'a pas exposé assez concrètement les dangers d'un refus pour le
paysage médiatique suisse, relève le magazine Republik. À l'inverse, les référendaires
ont su amener des émotions dans le débat, maniant l'art de la provocation avec
habileté. Le refus a laissé un goût amer pour les cantons dans lesquels une majorité de
la population a soutenu le paquet: puisque la proposition au niveau fédéral n'a pas
passé la rampe, la possibilité de mettre en place des aides au niveau cantonal a été
évoquée dans la presse. L'autre discussion qui est fréquemment revenu concernait la
possibilité de sauver certaines mesures du paquet. Ces discussions devront être
poursuivies dans les travées du Palais fédéral, car la politique médiatique fera
rapidement son retour dans l'agenda du Parlement. Le peuple, quant à lui, pourrait à
nouveau se prononcer sur la question de la redevance radio-TV ces prochaines années.
En effet, l'UDC, galvanisée par ce refus, a réitéré sa volonté de s'attaquer au
financement de la SSR par le biais d'une initiative, qui devrait être lancée
prochainement.

Votation du 13 février 2022
Participation: 44.13%
Oui: 1'085'237 (45.44%) / Cantons: 6 1/2
Non: 1'303'243 (54.56%) / Cantons: 14 5/2

Consignes de vote:
- Oui: PS, Les Verts, PEV (3), Vert'libéraux (6), Centre (7), PST-POP; USS, SSP, TravS,
«Médias Suisses», «Médias d'Avenir», Groupement suisse pour les régions de
montagne, Suisseculture, Syndicom, association suisse des radios privées, Operation
Libero
- Non: UDC, PLR (3xoui), Lega, UDF, economiesuisse, USAM, les Amis de la Constitution,
association suisse des médias régionaux
*entre parenthèses: nombre de sections cantonales divergentes 32

L'analyse VOX des votations du 13 février 2022 offre divers éléments de compréhension
sur le refus du train de mesures d'aide en faveur des médias dans les urnes. Pour ce
qui est des paramètres politiques et sociaux, les personnes qui font confiance aux
médias et aux journalistes ont eu tendance à approuver l'objet, tout comme celles
désireuses d'une Suisse vivant avec son temps. C'est également le cas des personnes
souhaitant plus d'intervention de l'État. En revanche, les milieux plus conservateurs,
favorables au libéralisme économique et désirant plus de concurrence se sont
majoritairement opposés au paquet, tout comme les sympathisant.e.s de l'UDC et du
PLR, qui n'ont été que 17 pour cent et 32 pour cent à voter oui. Les sympathisant.e.s du
Centre (55%), du PVL (61%), du PS (69%) et des Vert.e.s (74%) ont en majorité glissé un
bulletin favorable dans l'urne. Concernant les caractéristiques sociodémographiques,
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l'analyse de gfs.bern démontre que les personnes plus jeunes et ayant bénéficié d'une
formation longue durée ont eu tendance à voter oui. De plus, les femmes se sont
montrées plus favorables au projet que les hommes, mais la différence est très faible.
Trois arguments principaux ont poussé la population à voter non, selon l'analyse. La
répartition des subventions, sous le feu des critiques durant la campagne, a été
considérée comme injuste par de nombreux votant.e.s. De plus, les personnes ayant
voté non ont jugé que la démocratie serait en danger en cas d'acceptation de l'aide aux
médias, en raison d'une dépendance financière de ceux-ci vis-à-vis de l'État. Enfin, les
opposant.e.s sont d'avis que le journalisme n'a pas de besoin d'être subventionné pour
survivre. En effet, le marché fonctionnerait parfaitement sans intervention de l'État.
Ces arguments ont surpassé ceux du camp du oui. Les plus mentionnés par les
partisan.e.s pour justifier leur vote sont la fortification de la diversité médiatique, le
soutien financier pour les petits médias, mis en danger par la digitalisation, et la
garantie de la démocratie procurée par des médias indépendants, à même de filtrer les
informations erronées issues notamment des réseaux sociaux.
Globalement, les arguments «contre» ont été plus efficace que les arguments «pour».
L'argument selon lequel le paquet d'aide fortifie la démocratie en soutenant le
journalisme indépendant a hautement polarisé les votantes et votants: 87 pour cent des
partisan.e.s du oui acceptent cette affirmation, alors que 69 pour cent des
opposant.e.s la rejettent. La majorité de l'électorat (53%) a approuvé l'argument qui
prône que ce n'est pas à l'État de protéger différents secteurs économiques face aux
changements du marché. Il s'agit du seul argument approuvé par une majorité des
votant.e.s. 33
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5.11.21; So-Bli, 21.11.21; AZ, 29.11.21; 24H, AZ, Blick, Exp, LT, Lib, NZZ, TA, 3.12.21; CdT, Exp, Lib, 7.12.21; AZ, WOZ, WW, 9.12.21;
NZZ, 14.12., 15.12.21; Republik, 18.12., 22.12.21; NZZ, Republik, 23.12.21; LZ, 29.12.21; So-Bli, 2.1.22; LT, Lib, NZZ, 4.1.22; NZZ,
5.1.22; 24H, AZ, Exp, LT, 6.1.22; NZZ, 7.1.22; AZ, 8.1.22; So-Bli, SoZ, 9.1.22; AZ, TA, 12.1.22; AZ, LZ, Lib, NF, SGT, WOZ, WW,
13.1.22; Exp, LZ, Lib, NZZ, SGT, 14.1.22; CdT, QJ, 15.1.22; So-Bli, 16.1.22; AZ, NZZ, 17.1.22; LT, 18.1.22; AZ, Republik, SGT, 19.1.22;
Lib, NZZ, WOZ, WW, 20.1.22; AZ, TA, 21.1.22; AZ, Blick, Bund, Exp, LT, NF, NZZ, 22.1.22; So-Bli, SoZ, 23.1.22; Exp, LT, Lib, SGT,
TA, 24.1.22; LT, Republik, TA, 25.1.22; 24H, Blick, NZZ, 26.1.22; Republik, WW, 27.1.22; AZ, LT, 28.1.22; NZZ, 29.1.22; SoZ,
30.1.22; Exp, LT, 31.1.22; LT, NF, SGT, 1.2.22; 24H, LZ, NZZ, 2.2.22; Bund, LT, Lib, 3.2.22; LT, 4.2., 5.2.22; SoZ, 6.2.22; Exp, NF,
7.2.22; WW, 10.2.22; LT, 11.2.22; Blick, CdT, LT, Lib, NF, NZZ, Republik, SGT, 14.2.22; LT, NZZ, SGR, 15.2.22; WOZ, 17.2.22; QJ,
19.2.22
33) Analyse VOX, votation 13.02.2022
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